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21/2020 Kreis Gütersloh 
 
Aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 13.03.2020 zu Besuchseinschränkungen für vollstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe, in denen besonders schutzbedürftige Personen leben sowie für anbieter-
verantwortete Wohngemeinschaften im Sinne des § 24 Abs. 3 - 5 Wohn- und Teilhabegesetz wurde durch 
die WTG-Behörde des Kreises Gütersloh am 13.03.2020 nachfolgende Allgemeinverfügung erlassen: 
 
 
„Besuchseinschränkungen für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in 
denen besonders schutzbedürftige Personen leben 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf der Basis der §§ 28 IfSG sowie 14 Abs. 1 OBG erlasse ich mit sofortiger Wirkung folgende 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG 
 

 Besuche sind ab sofort auf das Notwendigste zu beschränken; je Bewohnerin / je Bewohner im Re-
gelfall eine Person je Tag. Die Besuche sollen max. eine Stunde dauern. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner sind von der Einrichtung über persönliche Schutzmaßnahmen zu unterweisen und ha-
ben diese einzuhalten. 

 Gemeinschaftsaktivitäten mit Externen sind ab sofort untersagt. 
 Besuche haben nur noch auf dem Zimmer stattzufinden, nicht mehr in Gemeinschaftsräumen. 
 Die Zugänge in die Einrichtung sind zu minimieren. Es soll eine Besucher- und Mitarbeiterregistrie-

rung mittels Register eingeführt werden. Die Erfassung stellt ein wichtiges Instrument für die Ermitt-
lung von Kontaktpersonen zum Nachweis von Infektionsketten dar. 

 Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders be-
troffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert-Koch-Institut 
(RKI) (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) aufge-
halten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus einem dieser Gebiete 
diese Einrichtungen nicht betreten. 

 Kontaktpersonen der Kategorien 1 und 2 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management_Dow
nload.pdf?__blob=publicationFile), dürfen diese Einrichtungen nicht betreten. 
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 Es können Ausnahmen für nahestehende Personen (z.B. im Rahmen der Sterbebegleitung) im Ein-
zelfall unter Auflagen zugelassen werden. 
 

Diese Einschränkungen gelten zunächst bis zum 19.04.2020. 
 
Rechtsgrundlage für die zu treffenden Maßnahmen sind die §§ 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG und 14 Abs. 1 OBG. 
 
Begründung: 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Deutschland 
und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen. 
 
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der weiterhin 
dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, weitere kontaktreduzierende 
Maßnahmen zur Beeinflussung - insbesondere Verzögerung - der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und 
Infektionsketten zu unterbrechen. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen 
oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht zu Übertragungen 
von Mensch-zu-Mensch kommen. Dabei gehen viele bestätigte Fälle der Erkrankung COVID-19 zurück auf 
Kontakte mit Rückkehrern von Reisen aus Risikogebieten und besonders betroffenen Gebieten. 
Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört bei Einrichtungen, in denen Personen le-
ben, die durch Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem besonderen Risiko durch das Corona-Virus 
ausgesetzt sind, auch eine Beschränkung der Ausbreitung auf der Grundlage von § 28 IfSG. Hierzu gehö-
ren insbesondere Pflegeeinrichtungen, Wohngemeinschaften für pflegebedürftige oder behinderte Men-
schen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in denen besonders schutzbedürftige Personen leben. 
 
Im Sinne einer Härtefallregelung ist es jedoch erforderlich, dass Ausnahmen für besondere Einzelfälle zu-
gelassen werden. Dabei ist zu prüfen, durch welche Auflagen das Infektionsrisiko maximal reduziert wer-
den kann.“ 
 
Diese Allgemeinverfügung ist von Ihnen unverzüglich und allgemein bekanntzumachen und deut-
lich sichtbar im Eingangsbereich auszuhängen. 
 
 
Ihre Rechte 

 
Sie können gegen diese Allgemeinverfügung innerhalb eines Monats, nachdem er Ihnen bekannt gegeben 
wurde, wie folgt Klage erheben: 
 
  schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 

Minden) bzw. beim Verwaltungsgericht in dessen Bezirk die Klägerin bzw. der Kläger zur Zeit der Klage-
erhebung ihren oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat 
oder 

  mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Minden 
bzw. beim Verwaltungsgericht in dessen Bezirk die Klägerin bzw. der Kläger zur Zeit der Klageerhebung 
ihren oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat 
oder 

  durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Verwaltungsge-
richts Minden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Min-
den geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
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technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die tech-
nischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERRV) vom 24. November 2017 (BGBl. 
I S. 3803). 

 
Bitte beachten Sie 
 
  Sie können auch eine andere Person bevollmächtigen, für Sie Klage zu erheben. 

 
  Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. 
 
  Gegner einer Klage gegen diesen Bescheid ist der Kreis Gütersloh. 
 
  Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i. V. m. § 15 Abs. 8 WTG hat eine Klage 
gegen diesen Bescheid keine aufschiebende Wirkung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Ellermann 
 
SGL Heimaufsicht“ 
 
 

_________________________________________ 
 
22/2020 Kreis Gütersloh 
 

Rechnungsprüfungsordnung  
des Kreises Gütersloh vom 02.03.2020 

 
Präambel 

Für die Durchführung der Bestimmungen der §§ 41 Abs. 1 Buchst. r, 57, 59, 94 sowie 101 bis 104 Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), die gemäß § 
53 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 
2019 S. 23), auch für Kreise gelten, hat der Kreistag des Kreises Gütersloh in der Sitzung am 02.03.2020 
folgende Rechnungsprüfungsordnung beschlossen. 
 
 

§ 1  
(1) Der Kreis Gütersloh hat eine örtliche Rechnungsprüfung eingerichtet, sie führt die organisatorische Be-

zeichnung „Referat Revision und Datenschutz“. 
(2) Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Kreistag des Kreises Gütersloh unmittelbar verantwortlich und in 

ihrer sachlichen Tätigkeit nur dem Kreistag des Kreises Gütersloh unmittelbar unterstellt (§ 101 Abs. 2 
S. 2 GO NRW). 

(3) Der Landrat ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten der örtlichen Rechnungsprüfung. 
(4) In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist die örtliche Rechnungsprüfung nur dem Gesetz unterworfen 

(§ 101 Abs. 2 S. 1 GO NRW). 
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§ 2  

(1) Die Leitung und die Prüfenden der örtlichen Rechnungsprüfung werden gem. § 101 Abs. 4 und 5 GO 
NRW vom Kreistag des Kreises Gütersloh bestellt und abberufen. 

(2) Die Leitung und die Prüfenden der örtlichen Rechnungsprüfung sollen persönlich und fachlich im Sinne 
von § 101 Abs. 3 und 6 GO NRW für die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung geeignet sein und 
über eine umfassende Kenntnis der gesamten Verwaltung verfügen, insbesondere müssen sie die für 
die Durchführung ihrer Prüfungstätigkeit erforderlichen Kenntnisse auf verwaltungsrechtlichem, haus-
haltswirtschaftlichem, betriebswirtschaftlichem, kaufmännischem sowie technischem Gebiet besitzen. 

(3) Die Leitung stellt den Prüfplan auf. Sie trägt neben den Prüfenden die Verantwortung für den Inhalt und 
die Durchführung der Prüfgeschäfte. 

 
§ 3 

(1) Die örtliche Rechnungsprüfung übt die Kontrolle über die Haushaltsführung, das Rechnungs- und Zah-
lungswesen, die Vermögens- und Schuldenverwaltung und die wirtschaftliche Betätigung des Kreises 
Gütersloh aus. 
Durch Prüfung und Beratung unterstützt sie die Führung und Arbeit der Kreisverwaltung. 

(2) Die gesetzlichen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung sind in §§ 102, 103 und 104 GO NRW ge-
regelt.  

(3) Die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises Gütersloh nimmt die Aufgaben gemäß § 104 Abs. 2 GO 
NRW wahr, zusätzlich werden ihr in Anlage 1 zu dieser Rechnungsprüfungsordnung folgende weitere 
Aufgaben (§ 104 Abs. 3 GO NRW) übertragen. 
 

§ 4  
(1) Der Kreistag kann der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben übertragen. 
(2) Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss kann der örtlichen Rechnungsprüfung im Rahmen sei-

ner gesetzlichen und der vom Kreistag übertragenen weiteren Aufgaben Aufträge erteilen. Der Finanz- 
und Rechnungsprüfungsausschuss ist auf Verlangen über den Stand von Prüfungen zu unterrichten. 

(3) Der Landrat kann innerhalb seines Amtsbereiches unter Mitteilung an den Finanz- und Rechnungsprü-
fungsausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung Aufträge zu Prüfungen erteilen (§ 104 Abs. 4 GO 
NRW). 

 
§ 5 

(1) Die örtliche Rechnungsprüfung ist im Rahmen ihrer Aufgaben befugt, von den Abteilungen und den 
Referaten jede für die Prüfung notwendige Auskunft, den Zutritt zu allen Diensträumen, die Öffnung von 
Behältern usw. und die Vorlage, Aushändigung und Einsendung von Akten, Schriftstücken und sonsti-
gen Unterlagen sowie einen lesenden Datenzugang zu verlangen, soweit nicht gesetzliche Bestimmun-
gen entgegenstehen. 

(2) Die Leitung und die Prüfenden der örtlichen Rechnungsprüfung sind befugt, Ortsbesichtigungen vorzu-
nehmen und die zu prüfenden Einrichtungen bzw. Veranstaltungen aufzusuchen und Interviews zu füh-
ren. Sie weisen sich durch einen Dienstausweis aus. 

(3) In Erfüllung ihrer Aufgaben ist die örtliche Rechnungsprüfung gem. § 9 Abs. 1 DSG NRW berechtigt, 
personenbezogene Daten zu nutzen. 

(4) Die Leitung und die Prüfenden der örtlichen Rechnungsprüfung sind befugt, an allen Sitzungen des 
Kreistages und seiner Ausschüsse teilzunehmen 

 
§ 6  

(1) Die örtliche Rechnungsprüfung ist von den Leitungen der Abteilungen und Referate unverzüglich von 
allen Unregelmäßigkeiten, die festgestellt oder vermutet werden, unter Darlegung des Sachverhalts zu 
unterrichten. Das Gleiche gilt für alle Verluste durch Diebstahl, Beraubung usw. sowie für Kassenfehl-
beträge, die dem für die Zahlungsabwicklung Verantwortlichen zu melden sind. 

(2) Die örtliche Rechnungsprüfung ist von der Absicht, wesentliche Änderungen in der Organisation auf 
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dem Gebiet des Haushalts-, und Rechnungswesen und der Zahlungsabwicklung vorzunehmen, so 
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, dass es sich vor der Entscheidung gutachterlich äußern kann. 

(3) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind alle Vorschriften und Verfügungen, durch die Bestimmung des 
Haushalts-, Zahlungs- und Rechnungswesens erlassen, geändert, erläutert oder aufgehoben werden, 
sogleich bei ihrem Erscheinen zuzuleiten. Das gilt auch für alle übrigen Vorschriften und Verfügungen, 
welche die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises Gütersloh als Prüfungsunterlagen benötigt. 

(4) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind die Tagesordnungen (mit Anlagen) und Sitzungsniederschriften 
des Kreistages und seiner Ausschüsse zur Kenntnis zuzuleiten. 

(5) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind die Namen der zur Freigabe von Rechnungsbuchungen (Anord-
nungsbefugnis) berechtigten Führungskräfte mitzuteilen. 

(6) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind Prüfungsankündigungen und die Prüfungsberichte übergeordne-
ter und sonstiger Prüfungsorgane (Gemeindeprüfungsanstalt, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, 
Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Bezirksregierung usw.) zuzuleiten. 

 
§ 7 

(1) Die örtliche Rechnungsprüfung führt den mit den Prüfungsgeschäften verbundenen Schriftwechsel selb-
ständig. 

(2) Bei wichtigen Prüfungen sollen die Abteilungs- und Referatsleitungen und ggf. auch die Dezernatslei-
tungen über den Prüfungsablauf unterrichtet werden, soweit es der Prüfungszweck zulässt. Vor Ab-
schluss solcher Prüfungen soll das Prüfungsergebnis besprochen werden. 

(3) Die geprüften Stellen, denen Berichte oder Prüfungsbemerkungen der örtlichen Rechnungsprüfung zu-
gehen, haben sich hierzu fristgerecht zu äußern. 

(4) Werden bei Durchführung der Prüfung Veruntreuungen, Unterschlagungen, oder wesentliche Unkor-
rektheiten oder Unregelmäßigkeiten festgestellt, so ist der Landrat unverzüglich zu unterrichten. Dem 
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss ist in seiner nächsten Sitzung Bericht zu erstatten. 

(5) Begegnen der örtlichen Rechnungsprüfung bei der Prüfung Schwierigkeiten, so ist die zuständige De-
zernatsleitung, notfalls der Landrat, um ihr Einschreiten zu bitten. 

(6) Die örtliche Rechnungsprüfung legt Berichte über alle Prüfungen, die sie in besonderem Auftrage des 
Kreistages, des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses oder des Landrates durchführt, gleichzei-
tig der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses und dem 
Landrat vor. 

(7) Auf Verlangen der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschus-
ses oder des Landrates sind Prüfungsfeststellungen und Prüfberichte im Finanz- und Rechnungsprü-
fungsausschuss zu behandeln. Berichte von besonderer Bedeutung hat der Finanz- und Rechnungs-
prüfungsausschuss dem Kreisausschuss zuzuleiten. 

(8) Die örtliche Rechnungsprüfung legt dem Kreistag einen zusammenfassenden Bericht über alle Prüfun-
gen des Vorjahres und den Stand der Umsetzung geforderter oder empfohlener Maßnahmen vor.  

 
§ 8  

(1) Den vom Kreiskämmerer aufgestellten Jahresabschluss (§ 95 GO NRW) leitet der Landrat der örtlichen 
Rechnungsprüfung zur Prüfung zu. Das Ergebnis der Prüfung fasst die örtliche Rechnungsprüfung in 
einem Prüfungsbericht zusammen. Anschließend legt es dem Finanz- und Rechnungsprüfungsaus-
schuss den Prüfungsbericht und einen Bestätigungsvermerk bzw. einen Vermerk über seine Versagung 
(§ 102  Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 322 HGB) zur Beratung vor.  

(2) Ergeben sich bei der Prüfung Feststellungen, die eine Änderung des Entwurfs des Jahresabschlusses 
erforderlich machen, stellt die örtliche Rechnungsprüfung die wesentlichen Feststellungen in einer Ver-
änderungsliste zusammen und stellt sie der Verwaltung zur Korrektur des Entwurfes zur Verfügung. Der 
korrigierte Jahresabschluss wird vom Kämmerer und vom Landrat unterschrieben und der weiteren Prü-
fung zugrunde gelegt. 

(3) Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss prüft gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW den Jahresabschluss 
und den Lagebericht unter Einbezug des Prüfungsberichtes. Er bedient sich hierbei der örtlichen Rech-
nungsprüfung. Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung hat an der Beratung über diese Vorlagen im 
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Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse ihrer 
Prüfung, insbesondere wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems bezogen auf den Rech-
nungslegungsprozess, zu berichten. Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergeb-
nis der Jahresabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Kreistag Stellung zu nehmen. Am Schluss 
dieses Berichtes hat der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss zu erklären, ob nach dem abschlie-
ßenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Landrat aufgestell-
ten Jahresabschluss und Lagebericht billigt. Nach der Beratung im Kreisausschuss entscheidet der 
Kreistag über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Landrates (§ 96 GO 
NRW). 
 

§ 9 
(1) Die Aufgaben des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses bestimmen sich nach § 59 Abs. 3 GO 

NRW. Er tritt zusammen, wenn es die Geschäfte erfordern. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt die 
Geschäftsordnung des Kreistages sinngemäß. 

(2) An den Sitzungen nehmen der Landrat, der Kreiskämmerer und die Leitung der örtlichen Rechnungs-
prüfung teil. Auf Anordnung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses oder des Landrates kön-
nen auch andere Bedienstete hinzugezogen werden. 

 
§ 10  

(1) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung hat dem Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss in al-
len Angelegenheiten, die zur Zuständigkeit des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses gehören, 
auf Verlangen Auskunft zu geben und Akteneinsicht zu gewähren. 

(2) Berichte der örtlichen Rechnungsprüfung nach §§ 7 Abs. 8 und 8 Abs. 3 werden in den Sitzungen des 
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt. 

 
§ 11  

Wenn dringende dienstliche Gründe es erfordern, ist die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung berechtigt, 
bei der Anwendung von Vorschriften der Rechnungsprüfungsordnung über Art und Umfang der Prüfungen 
vorübergehend Einschränkungen anzuordnen oder einzelne Gebiete von der Prüfung auszunehmen, soweit 
dadurch nicht ein Gesetz verletzt wird. 

 
§ 12  

Weitere Einzelheiten zur Durchführung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung kann der Kreistag 
durch Dienstanweisung regeln. 
 

§ 13  
Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt am 02.03.2020 in Kraft, gleichzeitig tritt die Rechnungsprüfungsord-
nung vom 01.10.2010 in der Fassung vom 24.02.2014 außer Kraft. 
 
 
Gütersloh, den 13.03.2020 
 
 
 
 
Adenauer 
Landrat  
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Anlage 1 zur Rechnungsprüfungsordnung 
 

Übertragene Aufgaben gem. § 104 Abs. 3 GO NRW 
 

Der örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises Gütersloh werden folgende weitere Aufgaben (§ 104 Abs. 
3 GO NRW) übertragen: 
 

a) die Vorprüfung von Anordnungen über die Festsetzung des Besoldungsdienstalters der Beamten 
und der erstmaligen Einweisung der Bediensteten in die Entgeltgruppen des TVöD, 
 

b) die Prüfung der Jahresrechnungen von Wasser-, und Bodenverbänden, die die örtliche Rech-
nungsprüfung des Kreises Gütersloh als Prüfstelle bestimmt haben, 

 
c) Prüfung der Musikschule für den Kreis Gütersloh e. V., 

 
d) Rechnungsprüfung für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, 

 
e) die Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse der Peter-August-Böckstiegel-Stiftung, 

 
f) die Kassenprüfungen der in der Projektkoordination der pro Wirtschaft GT GmbH stehenden Lan-

desGartenschauRoute (LGS-Route) und der drei BahnRadRouten 
- Teuto-Senne (Osnabrück-Bielefeld-Paderborn), 
- Weser-Lippe (Bremen-Bielefeld-Paderborn) und 
- Hellweg-Weser (Soest-Bielefeld-Hamm). 
 

g) Rechnungsprüfung für den Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, 
 

h) Rechnungsprüfung für den Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-
Stukenbrock, 

 
i) Vergabeprüfung für die Städte Halle/Westf. Borgholzhausen und Versmold. 

 
 


